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Kanton,
Stadt undRegion

Einem Afghanen bleibt der Familiennachzug verwehrt
Trotz guter Integration darf ein Flüchtling seine Frau und die siebenKinder nicht in die Schweiz holen.

UrsMathys

Vor sieben Jahren flüchtete
MiakhelNak aus seinerHeimat
Afghanistan indieSchweiz.Drei
Jahre davon entfallen auf das
Asylverfahren, das 2018mitder
Ablehnung seines Asylgesuchs
durchdieSolothurnerBehörden
endete.

Seit vier Jahren ist der
37-Jährige vorläufig aufgenom-
men, seit dem 28. Januar 2021
verfügt erüber eineHärtefallbe-
willigung, weil ihm die Aus-
schaffung nach Afghanistan
nicht zugemutet werden kann.
Seit 2019hatMiakhelNakeinen
Vollzeitjob als Logistiker bei
einemLogistikunternehmen.Er
ist gut integriert, hat keine
Schulden, wurde nie straffällig.

Behördenbefürchten
Sozialhilfepflichten
Soweit, sogut, fürMiakhelNak.
Doch sein grösster Wunsch ist
die Wiedervereinigung seiner
inzwischen nach Pakistan ge-
flüchteten und dort lebenden
Familie –dieEhefrauundsieben
Kinder imAlter zwischen 7 und
18 Jahren.WiedieseZeitungvor
wenigenWochenberichtete, hat
er inden letzten Jahrenallesda-

für getan, dass seinWunsch auf
den Familiennachzug in die
Schweiz in Erfüllung gehen
kann. So ist er extra ineineFünf-
einhalbzimmer-Wohnung um-
gezogen, um dem gesetzlichen
Erfordernis einer «bedarfsge-
rechtenWohnung»zugenügen.
Zudem bemüht er sich – neben

seiner 100-Prozent-Anstellung
– um Zusatzjobs, damit er sein
Einkommen weiter aufbessern
kann.

MiakhelNaksBemühungen
haben bisher nicht zumZiel ge-
führt. ImGegenteil: Sein Fami-
liennachzugsgesuch wurde zu-
erst vom Migrationsamt abge-

lehnt. Grund: Es bestehe die
Gefahr, dass die Familie «bei
Gutheissungsozialhilferechtlich
unterstützt werden»müsse.

Genaugleichsahesauchdas
kantonale Verwaltungsgericht:
Es wies am 4. Oktober 2022 die
BeschwerdegegendieVerfügung
ab,weilMiakhelNakgemässden

amtlichenRichtlinienunterdem
Strichmonatlichknapp187Fran-
ken zuwenig verdient, um seine
Familie ohne Sozialhilfe durch-
bringen zukönnen.

Anwältin Stephanie Selig
sprach im Nachgang zu diesem
Urteil gegenüberdieserZeitung
von einem «politischen Ent-
scheid». Das Gericht habe sei-
nenErmessensspielraumeinsei-
tig angewendet, hättendochdie
zwei ältesten Kinder rasch ein-
mal ebenfalls zumFamilienein-
kommen beitragen können.

(Noch)keingefestigtes
Anwesenheitsrecht
Noch kurz vor Weihnachten
zerschlugsich jetztauchnochdie
letzte Hoffnung auf eine baldige
Familienzusammenführung:
EinevonMiakhelNaksAnwältin
eingereichteBeschwerdemitder
Forderung,derFamiliennachzug
sei zu bewilligen, wurde von der
zuständigen Abteilungspräsi-
dentindesBundesgerichtsalsof-
fensichtlichunzulässigeingestuft
unddasEintretenverweigert.

Der Beschwerdeführer ver-
füge lediglich über eine Härte-
fallbewilligung und könne sich
nicht auf einen gesetzlichen
Rechtsanspruch auf Erteilung

der Aufenthaltsbewilligung be-
rufen,heisst es aus«Lausanne».
Die Berufung auf Artikel 8
(Recht auf Achtung des Privat-
und Familienlebens) der Euro-
päischen Menschenrechtskon-
vention (EMRK) könne nur
dann angehen, wenn von vorn-
herein feststehe, dassdieHärte-
fallbewilligung für einengrösse-
renZeitraumverlängert undein
gefestigtes Anwesenheitsrecht
bestehenwürde.

Doch, so heisst es weiter:
«Angesichts der konkretenVer-
hältnisse, namentlich des Um-
standes, dass er seit weniger als
zwei Jahren über eine Aufent-
haltsbewilligung verfügt, er-
scheint seine Situation im
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
als genügend stabil, um von
einem gefestigten Anwesen-
heitsrecht inder Schweiz ausge-
henzukönnen.»Deshalbkönne
sichMiakhelNak«derzeit nicht
aufArtikel 8EMRKberufen, um
seineEhefrauundKindernach-
ziehen zu können».

Zur Enttäuschung kommen
nun auchnochdieGerichtskos-
ten: Der Beschwerdeführer
muss 800Franken bezahlen.

Urteil 2C_800 /2022Miakhel Nak arbeitet für das Gebäudetechnik-UnternehmenMeier Tobler. Bild: José R. Martinez

Der Spitex drohen hohe Defizite
Der Verband schlägt Alarm,weil ein Teuerungsausgleich für das Personalmit den Taxen nicht abgegoltenwird.

UrsMoser

DieMeldungenüberdenPerso-
nalnotstand imGesundheitswe-
sen jagen sich. Alarm schlägt
nun auch der Solothurner Spit-
ex-Verband.Die Spitex-Organi-
sationen haben ein besonderes
Problem: In der aktuellen Lage
dem Personal keinen Teue-
rungsausgleich zu gewähren,
können sie sich nicht leisten.
DenTeuerungsausgleichbezah-
lendiemeistenaber auchnicht,
denn sie können die Kosten
nicht überdieTaxen fürdie am-
bulantePflegehereinholen.Die
Folge sind rote Zahlen in den
Budgets fürdaskommende Jahr.

«Die Pflegeheime bekom-
men den Teuerungsausgleich
für das Personal von der öffent-
lichenHandabgegolten,dieSpi-
texorganisationen nicht – das
kann doch nicht sein», sagt Sig-
runKuhn-Hopp,Präsidentindes
kantonalen Spitex-Verbands.
Ihre Forderung liegt daher auf
derHand:DieGemeindenseien
aufgefordert, auch den Teue-
rungsausgleich für das Spitex-
Personal abzugelten. Aber in
Verhandlungen mit dem Ver-
bandderEinwohnergemeinden
bissman aufGranit.

DerKantonhat es 2018end-
lich geschafft, die sogenannte
Restkostenfinanzierung auch
für die ambulante Pflege zu re-
geln.DieGemeindenhabenda-
mit für die Kosten der Spitex-
Organisationen mit Grundver-
sorgungsauftragaufzukommen,
die nicht über die Beiträge der
Krankenversicherer und den
Selbstbehalt der Patienten ge-
deckt sind.DafürgabderRegie-

rungsrat während einer Über-
gangsfrist Empfehlungen für
Höchsttaxen ab, 2021 wurden
sie erstmals verbindlich festge-
legt.

DieHeimebekommen
denTeuerungsausgleich
Dies aber für das laufende Jahr
und auch gleich für 2023, weil
die Umstellung auf ein neues
Kosten-Auswertungsinstrument
läuft unddieses Jahrnicht genü-
gend Daten für eine neue Rest-
kostenberechnung zur Verfü-
gunggestandenhätten.Mitdem
Ergebnis waren damals sowohl
die Gemeinden wie auch der

Spitex-Verband einverstanden,
wieeinemRegierungsbeschluss
vom30.August 2021 zuentneh-
men ist.

Nur:DieGrundlage lieferten
damals die Vollkostenrechnun-
gen der Spitex-Organisationen
aus den Jahren 2018, 2019 und
2020. Die Folgen der Corona-
pandemie fandendaerst ansatz-
weise ihren Niederschlag. Und
dass im Februar 2022 Russland
die Ukraine überfallen würde,
die Energiepreise explodieren
unddieTeuerungallgemeinan-
ziehtwie seit vielen Jahrennicht
mehr: Das konnte damals nie-
mand ahnen.

Mit demStaatspersonal hat sich
der Regierungsrat in dieser Si-
tuationauf einenTeuerungsaus-
gleich von 1,5 Prozent geeinigt.
Der Beschluss gilt gleichermas-
sen auch für die ebenfalls dem
Gesamtarbeitsvertrag des
Staatspersonalsunterstehenden
Angestellten der Solothurner
Spitäler AG. Das Personal von
Alters- und Pflegeheimen mit
meist kommunalen Träger-
schaften ist zwar nicht demGe-
samtarbeitsvertrag unterstellt.
GemässRegierungsbeschluss zu
denHöchsttaxen imstationären
Bereich für 2023 ist zudenRest-
kostenbeiträgen der öffentli-

chen Hand aber tatsächlich
nachträglich auch ein Teue-
rungsausgleichdazuzurechnen,
der sich nach jenem für das
Staatspersonal bemisst.

Eswirdmithohen
Defizitengerechnet
Hier vermisstmanbeimSpitex-
Verband gleich lange Spiesse.
«Wir können keine Betten
schliessen, wir haben eine Ver-
sorgungspflicht», sagtPräsiden-
tinSigrunKuhn-Hopp.Willheis-
sen:UmkeinPersonal zuverlie-
ren, istmanfaktischgezwungen,
den Teuerungsausgleich zu ge-
währen und dafür Defizite in

Kauf zu nehmen. Sigrun Kuhn
verfügt über Rückmeldungen
von rundzweiDrittelnder Solo-
thurner Spitex-Organisationen.
Fazit:Die für 2023budgetierten
Defizite kumulieren sich auf 1,5
Millionen. Das und der damit
fortschreitende Substanzabbau
seien inakzeptabel, denn die
Spitex-Organisationenmüssten
in InfrastrukturundAusbildung
investierenkönnen, umdieVer-
sorgungsqualität aufrecht zu
halten.

Manhabe indreiGesprächs-
runden versucht, mit dem Ver-
bandderEinwohnergemeinden
nachzuverhandeln, aber ohne
Erfolg. Für das kommende Jahr
bleibt damit nur der Appell an
die einzelnen Gemeinden, 1,5
ProzentTeuerungbei ihrenBei-
trägen zuberücksichtigen, «da-
mitder Substanzabbaugestoppt
werdenkannunddieambulante
Pflege und Betreuung nicht ge-
fährdet wird».

Thomas Blum, der Ge-
schäftsführerdesEinwohnerge-
meindeverbands, verweist
darauf, dass die Gespräche für
die Höchsttaxen im stationären
Bereich viel später geführt wur-
denals jenezurambulantenPfle-
ge.ManhabedasThemaimVor-
stand noch einmal besprochen
undseiklar zumSchlussgekom-
men, dass eine Nachverhand-
lung bereits 2021 gefasster Be-
schlüsse aufgrund der aktuellen
Situationnichtangezeigt sei.Die
Taxenwürdenbasierendaufder
Kostenentwicklung in den ver-
gangenenJahren festgelegt,und
diese Entwicklung werde man
bei den Gesprächen für 2024
auchwieder berücksichtigen.

Die Spitex-Organisationen schlagen Alarm, weil ihnen das Geld für den Teuerungsausgleich fehlt. Bild: Donato Caspari


